
Änderungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

 

aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 hat der Bundesgesetzgeber über ein vereinfachtes 

Verfahren für den Zugang zu sozialer Sicherung entschieden und das sog. Sozialschutz-Paket 

geschaffen und der § 67 SGB II eingefügt. 

 

Es sollen u.a. Leistungen nach dem SGB II einerseits möglichst schnell und  

unbürokratisch zugänglich gemacht werden, damit niemand aufgrund der wirtschaftlichen Aus-

wirkungen dieser Krise in existenzielle Not gerät, anderseits werden auch die Jobcenter bei 

der Bearbeitung einer Vielzahl von Anträgen durch Verfahrenserleichterungen unterstützt.  

 

Das Bundeskabinett hat am 23.02.2022 eine Verordnung zur Verlängerung von Regelungen 

im Zweiten Sozialgesetzbuch und anderen Gesetzen aus Anlass der Covid-19-Pandemie ver-

abschiedet. 

 

Folgende Sonderregelungen gelten bis 31.Dezember 2022: 

 

1. Vermögen wird für die Dauer von sechs Monaten nicht berücksichtigt, 

2. die Prüfung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft entfällt für einen Zeitraum von 

sechs Monaten, 

3. vorläufige Entscheidungen werden ausschließlich für sechs Monate getroffen und es er-

folgt keine abschließende Entscheidung von Amts wegen, für Bewilligungszeiträume, die 

bis zum 31.03.2021 begonnen haben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.2022 

Änderungen sind durch roten Seitenstrich gekennzeichnet 

  



1. Vermögen wird für die Dauer von sechs Monaten nicht berücksichtigt.  

 

 Vermögen wird für die Dauer von sechs Monaten nicht berücksichtigt. Die Aussetzung der 

Vermögensprüfung gilt für jeweils die ersten sechs Monate von Bewilligungszeiträumen, 

die in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.12.2022 beginnen. Maßgeblich für die Berech-

nung der Sechsmonatsfrist ist der Beginn des jeweiligen Bewilligungszeitraums. Dies gilt 

sowohl für Erst- als auch für Weiterbewilligungsanträge. 

 Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt nicht, wenn das Vermögen erheblich ist. Es 

wird vermutet, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist, wenn dies im Antrag erklärt 

ist. 

 Erheblich ist Vermögen der Antragstellerin/des Antragstellers über 60.000 Euro sowie 

über 30.000 Euro für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft.  Sachvermö-

gen ist mit seinem Verkehrswert anzusetzen.  

 Zum erheblichen Vermögen gehören nur Vermögensgegenstände, die sofort verwertbar 

sind, also insbesondere Barmittel und sonstige liquide Mittel. Nicht zu dem erheblichen 

Vermögen zählen daher insbesondere selbst bewohnte Immobilien, ein (Betriebs-)Kraft-

fahrzeug, unabhängig davon, ob es die Voraussetzungen des § 12 Absatz 3 Satz 1 Num-

mer 4 SGB II erfüllt, sowie Vermögen, das der Alterssicherung dient (insbesondere Kapi-

tallebensversicherungen und Kapitalrentenversicherungen unabhängig von ihrem Wert). 

 Insbesondere bei Erstanträgen kommt regelmäßig eine Verkürzung des Bewilligungszeit-

raumes (nach § 41 Absatz 3 Satz 1 SGB II) auf sechs Monate in Betracht. Denn für die 

Zeit nach Ablauf der sechs Monate ist Vermögen - selbst wenn es nicht erheblich sein 

sollte - zu prüfen und ggf. zu berücksichtigen. 

 

 

2. Die Prüfung der Angemessenheit der Unterkunftskosten entfällt für einen Zeitraum 

von sechs Monaten.  

 

 Die Festlegung, dass die tatsächlichen KdU unabhängig von ihrer Höhe als angemessen 

anerkannt werden, gilt für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 

31. Dezember 2022 beginnen. Dabei ist unerheblich, ob es sich um einen erstmaligen oder 

um einen Folgeantrag handelt. 

 

 Für die Monate, die innerhalb der erfassten Bewilligungszeiträume (in aller Regel auch 

sechs Monate) liegen, wird von der Angemessenheitsprüfung abgesehen. Maßgeblich ist 

dabei der Beginn des jeweiligen (Weiter-)Bewilligungszeitraums. 

Kostensenkungsaufforderungen dürfen damit für diesen Zeitraum nicht erfolgen. 

 

Ausnahmen 

 Allerdings gilt diese befristete Regelung nicht in den Fällen, in denen im vorange-

gangenen Bewilligungszeitraum nur die angemessenen und nicht die tatsächlichen 

Aufwendungen als Bedarf anerkannt wurden. In diesen Fällen sind auch bei der 

Weiterbewilligung die angemessenen Aufwendungen maßgeblich. 

Bei Umzügen von Leistungsberechtigten gelten zudem folgende Regelungen: 

 Bei nicht erforderlichen Umzügen innerhalb des Vergleichsraums wird weiterhin 

maximal nur der bisherige Bedarf (Vergleich der neuen und alten Bruttowarmmiete) 

anerkannt.  

 In anderen Fällen eines Umzugs werden maximal die angemessenen Unterkunfts-

kosten (angemessene Bruttokaltmiete) als Bedarf anerkannt. 



Es sei denn, es wird in der konkreten Angemessenheitsprüfung aufgrund der Besonderheit 

des Einzelfalls entschieden, dass die tatsächlichen Wohnkosten angemessen sind und über-

nommen werden. 

 

 

 

3. Vorläufige Entscheidungen werden ausschließlich für sechs Monate getroffen und 

es erfolgt bei Beginn des Bewilligungszeitraums bis 31.03.2021 keine abschließende 

Entscheidung von Amts wegen.  

 Vorläufige Entscheidungen werden für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 01. März 

2020 bis zum 31. Dezember 2022 beginnen, ausschließlich für sechs Monate getroffen. 

Abweichende Ermessensentscheidungen sind nicht zulässig. Bei der Entscheidung sollte 

in Bezug auf die prognostizierten Verhältnisse nur eine vereinfachte Plausibilitätsprüfung 

erfolgen, um eine möglichst schnelle und unbürokratische Leistungsbewilligung zu ge-

währleisten. 

 Eine abschließende Entscheidung (Festsetzung) ist bei allen vorläufigen Entscheidungen 

mit Bewilligungszeiträumen, die bis 31.03.2021 begonnen haben, ausschließlich auf frist-

gemäßen Antrag der Leistungsberechtigten vorzunehmen, eine Festsetzung von Amts we-

gen erfolgt auch bei höherem, als dem prognostizierten Einkommen nicht. Damit werden 

Jobcenter entlastet und die betroffenen Leistungsberechtigten haben damit die Sicherheit, 

für sechs Monate eine verlässliche Hilfe zum Lebensunterhalt zu erhalten.  

 Sollte die Bewilligungsentscheidung jedoch auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben 

beruhen, ist eine Rücknahme möglich. 

 Die Regelung kommt besonders all denen zu Gute, deren Einkommen schwankt und sich 

insbesondere in der aktuellen Situation nicht verlässlich vorhersagen lässt. Viele Selbstän-

dige können momentan kaum einschätzen, welche Aufträge sie (noch) ausführen können 

oder künftig erhalten werden.  

  



 


